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Schutz der Zivilbevölkerung im Kriegsfälle 
Kürzlich kam ein Einsender in der «Tri

büne der freien Meinung» auf den Schutz 
unseres Volkes im Kriegsfall zu sprechen. 
Dadurch wurde ein aktuelles Thema ange
schnitten, das z. B. derzeit in der Schweiz 
lebhaft diskutiert wird. Wie wir in einem 
Kommentar zur erwähnten Einsendung be
reits feststellten, befaßten sich auch unsere 
Behörden mit dieser Frage. Es ist zu erwar
ten, daß sich in Bälde Regierung und Land
tag mit dem Problem beschäftigen werden. 
In unserem Volk besteht über die andern
orts vorgesehenen Schutzmaßnahmen zum 
Teil große Unkenntnis, was an sich ver
ständlich ist. Aus diesem Grunde zitieren 
wir nun nachstehend einen Artikel von 
Oberstbrigadier E. Münch, in Bern, der 
kürzlich in der «Schweizerischen Handels
zeitung» erschien. Diesem Artikel können 
wir entnehmen, was für Schutzmaßnahmen 
in der Schweiz als notwendig erachtet wer
den. Für uns stellt sich das ganze Problem 
allerdings anders, weil wir kein Militär ha
ben. Daß aber für den Schutz unseres Vol
kes entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
für den Kriegsfall vorgesehen werden müs
sen, wird niemand bestreiten. Wie das Pro
blem für uns gelöst wird, das werden die 
Beratungen zeigen. 

«Um den Zweck und das Ziel des Zivil
schutzes erkennen zu können, müssen der 
Zweck u. das Ziel der auf die Bevölkerung 
gerichteten Angriffe betrachtet werden. 
Zweck dieser Angriffe ist die Brechung der 
moralischen und materiellen Widerstands
kraft und das Ziel ist die Aufgabe" des Wi
derstandes. Es handelt sich hier um ein 
strategisches Kriegsziel und in der Haupt
sache um einen Angriff auf die Menschen 
und um einen Angriff auf das Leben. Der 
Zweck des Zivilschutzes ist die Ergreifung 
von wirksamen Gegenmaßnahmen zur Auf
rechterhaltung der moralischen und mate
riellen Widerstandskraft, und das Ziel ist 
die Aufrechterhaltung des Widerstandes. 
Es handelt sich hier um den Schutz der 
Menschen und um die Aufrechterhaltung 
des Lebens über die Katastrophe hinweg. 

Die Kriegserfahrungen zeigen mit aller 
Deutlichkeit, daß die größten Verluste 
durch diejenigen Schäden entstehen, die 
sich selbst ausbreiten, nämlich die Brände, 
das Wasser, die Erstickungsluft und vor al
lem die Panik. Bei diesen dynamischen 
Schäden handelt es sich um entfesselte Ele
mente, die sich mit einer ungeheuren Pro
gression ausdehnen können. Die Art der 
Angriffe sucht daher vor allem die Verur
sachung großer dynamischer Schäden. Die 
Organisation der Anqriffe auf das Leben 
der Bevölkerung geschieht in der Weise, 
daß die das Leben beherrschenden techni
schen Schlüsselpunkte (Betriebe und Anla
gen) herausgefunden und mit größter Prä
zision zerschlagen werden. Weil die Men
schen aber erfahrungsgemäß solche tech
nischen Anlagen außerordentlich rasch wie
der in Gang setzen können, werden die 
Menschen in ihren Massenstützpunkten, wo 
die personellen und materiellen Ressour
cen zur Wiederherstellung liegen, im Flä
chenangriff dermaßen zerschlagen oder in 
Panik versetzt, daß sie in jeder weitern Tä
tigkeit gelähmt sind. Durch das Zusammen
wirken des Ausschaltens der technischen 
Schlüsselpunkte und der personellen und 
materiellen Massenstützpunkte wird die to
tale Lähmung des Lebens und die Aufgabe 
des Widerstandes zu erreichen gesucht. 

Die Art des Schutzes, also der Gegen
maßnahmen, muß vor allem auf die Ver
hütung und Herabsetzung der Wirkung sol
cher dynamischer Schäden bedacht sein. 
Die Organisation der Gegenmaßnahmen 
muß daher die das Leben beherrschenden 

technischen Schlüsselpunkte, d. h. die ent
sprechenden Betriebe und Anlagen und die 
für die Wiederherstellung entscheidenden 
personellen und materiellen Ressourcen
orte, das sind die großen Siedlungen, zum 
Widrstand u. Durchhalten organisieren und 
ausrüsten. Es handelt sich also um eine ent
sprechende Organisation der Betriebe und 
der Menschen zur Aufrechterhaltung des 
Lebens über die Katastrophe hinaus. Weil 
der Mensch die dynamischen Schäden wie 
das Feuer, Wasser, die Erstickungsluft und 
die Panik nur dann zu meistern vermag, 
wenn er  sie im Entstehungsstadium erfas
sen und bekämpfen kann, so muß die Or
ganisation sich in erster Linie mit der Scha
densbekämpfung an der Entstehungsquelle 
der Schäden befassen. Diese Stellen sind 
der Mensch selbst, sein Haus und sein Be
trieb. Es gehört also in jedes Haus und in 
jeden Betrieb der nationalen und regiona
len Stützpunkte des Lebens eine Abwehr
organisation zur Erfassung u. Bekämpfung 
der dynamischen Schäden im Entstehungs
stadium und der dazugehörige Schutzräym. 
Diese beiden Bedingungen müssen au f 'S t 
reichung eines wirksamen Zivilschutzes 
unbedingt erfüllt sein, nämlich Schutz
räume, Hauswehren u. Betriebsschutz. Das 
ist das Wichtigste und die Hauptsache am 
ganzen Zivilschutz. Ferner müssen den Ort
schaften, die für das Durchhalten von na
tionaler oder regionaler entscheidender Be
deutung sind, gemeindeweise Gemein
schaftshilfen zur Unterstützung und Ergän
zung der Schutzorganisationen im Haus u. 
Betrieb geschaffen werden, durch Kriegs
feuerwehren, durch Kriegssanitätshilfen, 
durch technische Wiederinstandstellungs-
dienste, Obdachlosenhilfe sowie eine ört
liche Zivilschutzleitung mit einem Stab Be
auftragter der öffentlichen Dienste und mit 
einer Beobachtungs-, Alarm- und Verbin
dungsorganisation. Als dritte Hilfsstaffel 
muß die zwischenörtliche Hilfeleistung or
ganisiert werden. In den für das nationale 
Durchhalten entscheidenden Städten müs
sen außerdem besondere Luftschutztruppen 
örtlich bereitgestellt sein für die sofortige 
Vornahme besonders schwerer Menschen-
retjungen in einem Zeitpunkt, wo die 
Brandausweitung es noch nicht verunmög-
licht. 

Die Basis des Zivilschutzes besteht dem
nach im richtigen Benehmen der Menschen 
vor, während und nach Angriffen. Dazu 
braucht es die nötige Aufklärung über die 
Gefahren und das Verhalten (z. B. Luft-
schutz-Merkblatt). Dann kommen Beob
achtung, Alarm und Verbindung zur War
nung der Menschen-, dann Schutzräume, 
nahe genug u. mit guten Fluchtwegen ver
sehen; dann braucht es die Rettungsmaß
nahmen im Haus und im Betrieb, die Ge
meindehilfe, die regionale und nationale 
Hilfe und schließlich die Dezentralisation 
der nicht zur Abwehr oder Hilfe tauglichen 
Menschen, in eine Umgebung, die nicht 
weiter liegt, als daß sie zum Besuch zu Fuß 
oder mit Fahrrad leicht erreicht werden 
kann. 

Die Panik, welche die größten Schäden 
und Verluste bringt, kann nur wirksam be
kämpft und nur gemeistert werden, wenn 
der einzelne Mensch eine ihm angemessene 
Aufgabe zum Widerstand zu erfüllen hat. 
Jeder nicht Beteiligte kann zur Panikquelle 
werden. Am größten waren die Verluste in 
denjenigen Städten, die im Zeitpunkt des 
Angriffes mit Flüchtlingen vollgepfropft 
waren, die zum Widerstand gar nicht orga
nisiert waren und augenblicklich der Panik 
verfielen und damit die Panik über die gan
ze Stadt brachten (z. B. Dresden). 

Die Verantwortlichkeiten im Zivilschutz 

ergeben sich aus seinem Zweck. Weil es 
sich um die Aufrechterhaltung des Lebens 
handelt, müssen die Zivilschutzmaßnahmen 
in die bestehenden Lebensorganisationen 
eingebaut werden, unter strenger Beachtung 
der schon für die Aufrechterhaltung des 
nationalen, regionalen u. örtlichen Lebens 
bestehenden Verantwortlichkeiten. Diese 
sind in unserem Lande von Kanton zu Kan
ton etwas verschieden, aber auch nicht in 
allen Gemeinden gleich. Aber das Schwer
gewicht der Verantwortung für die Organi
sation und Aufrechterhaltung des Lebens 
liegt in der ganzen Schweiz bei der Ge
meinde und die Aufsicht über die Gemein
den beim Kanton. Für das nationale Zusam
menwirken • ist die Verantwortung beim 
Bund. Das Schwergewicht liegt ausgespro
chen bei der Gemeinde und so muß es auch 
im Zivilschutz in der Gemeinde bleiben. 
.Tede Person, jede Hausgemeinschaft, jeder 
Betrieb, jede Gemeinde und jeder Kanton 
und auch der Bund haben ihre eigenen Ver
antwortungen und natürlichen Verantwor
tungsbereiche, die auch im Zivilschutz gel
ten müssen. 

Ueber die Dringlichkeiten ist zu sagen, 
•daß ste sich -nach dem Zeitbedarf für das 
Zustandekommen der Maßnahmen richten 
müssen. Im Vordergrund stehen deshalb 
die baulichen Maßnahmen, dann die Kader, 
dann die Ausrüstung und schließlich das 
übrige Personal. 

Es kann keine Rede davon sein, daß das 
Problem des Zivilschutzes etwa durch Eva-
kuation, d. h. durch das Fortlaufen aus den 
bedrohten Städten gelöst werden könnte. 
Weil der Angriff auf die Bevölkerung die 
Demoralisierung der Bevölkerung be
zweckt und die Aufgabe des Widerstandes 
zum Ziel hat, so würde die Bevölkerung auf 
der Flucht erst recht wirksam angegriffen 
werden können und Verluste erleiden. Die 
Panik wäre unvermeidlich, die Verluste 
könnten kaum gemeistert werden und das 
Ziel, nämlich die Aufgabe des Widerstan
des, wäre durch die Flucht der Bevölkerung 
schon erreicht. Die Verluste der Bevölke
rung können nur dann wirksam herab
gesetzt werden, wenn die Menschen zur 
Aufrechterhaltung des Lebens organisiert 
und mit aller Kraft daran beteiligt sind. Das 
ist nur möalich, wenn sie an ihrem Arbeits
platz verbleiben, wo allein sie an der Auf
rechterhaltung des Lebens und des Wider
standes mitwirken können. Durch die ge
nannte Organisation ist zu erwarten, daß '  
die Verluste der Bevölkerung etwa um das 
Zehnfache herabgesetzt werden können u. 
daß die Katastrophe ohne Versagen der Be
völkerung überlebt wird. Diese Organisa
tion des Zivilschutzes muß auch auf lange 
Sicht hin neplant und schrittweise in pas
senden Teilmaßnahmen verwirklicht wer
den. Die Planung muß bekannt sein, damit 
die für die Durchführung Verantwortlichen 
jede Gelegenheit ersehen und wahrnehmen 
können, bei der mit einer Maßnahme für 
das ordentliche Leben gleichzeitig eine Zi
vilschutzmaßnahme verwirklicht werden 
kann. Kostspielige Zivilschutzmaßnahmen 
lassen sich nur auf diese Weise ökono
misch und tragbar realisieren, und indem 
die Ausrüstung in kleinen Etappen, aber 
ständig ergänzt wird. Auf diese Weise 
bleibt sie auch immer modern und den Ver
hältnissen angepaßt. 

Ob die Zivilschutzmaßnahmen und die 
dazu erforderlichen persönlichen Dienste 
freiwillig oder obligatorisch erfolgen sol
len, ergibt sich aus ihrem Zweck und aus 
der Gefährdung der Bevölkerung bei teil
weiser Unterlassung. Da der Zweck die 
Aufrechterhaltung des Lebens und der Mo
ral über eine schwerste Katastrophe hin
weg ist, und vor allem dynamisch sich aus
breitende Schäden zu bekämpfen sind, so 

Nochmals Thema Schuleintritt 
In keinem europäischen Land beginnt die 

Schulpflicht so früh wie ausgerechnet in Groß
britannien, nämlich mit dem fünften Lebensjahr. 
Wenn Prinz Oharies mit acht Jahren jetzt auf 
eine öffentliche Schule geschickt wird, heißt das 
nicht, daß er bisher überhaupt keinen Unterricht 
erhalten hat. 

Zum Studium dieses Problems des Schulein
tritts ist es gut zu wissen, wie es in andern 
Ländern Europas damit steht. Die Schulpflicht 
beginnt mit dem sechsten Lebensjahr in der 
Schweiz, im Oesterreich, Deutschland, Frank
reich, Italien, Spanien, Ungarn, Tschechoslowa
kei, Belgien und Irland; mit dem siebten Le
bensjahr in Holland, Dänemark, Norwegen, in 
Schweden, Polen, Rußland, Rumänien, Bulga
rien, Jugoslawien und Portugal (auch in USA); 
mit dem achten Lebensjahr nur in Finnland. 

Die Kinder in Großbritannien werden trotz 
des frühen Schuleintritts nicht früher fertig als 
etwa hier; die Schulpflicht dauert dort zehn 
Jahre. Ein wichtiger Grund hierfür sind die 
großen Schwierigkeiten der Sprache (eine tolle 
Rechtschreibung) und des Rechnens (ein ebenso 
tolles System von Münzen, Maßen und Gewich
ten). Jede Lehrperson in Großbritannien gibt 
das auch ohne weiteres zu. Aber dabei bleibt 
es. 

Wir dürfen uns schon freuen, daß wir e s  in 
dieser Hinsicht doch etwas leichter haben! 

Ein anderer Lehrer. 

würden teilweise Unterlassungen den Er
folg des Ganzen gefährden oder sogar ganz 
unwirksam machen. Bei Sicherheitsvorkeh
ren, deren Unterlassung die Allgemeinheit 
gefährdet, darf nicht auf die Freiwilligkeit 
abgestellt werden. Der Glaube an ihre Un
erläßlichkeit u. das Vertrauen in die Wirk
samkeit würden außerdem durch die Frei
willigkeit noch geschwächt. 

In unserem Lande sind solche Sicher
heitsmaßnahmen immer obligatorisch. 

Da die Sicherheitsmaßnahmen im Haus 
von den Hausbewohnern und im Betrieb 

:von der Belegschaft durchzuführen sind, 
muß zur Organisation auf die Hausbewoh
ner und auf die Belegschaft gegriffen wer
den können, unter Belassung der schon be
stehenden Verantwortlichkeiten im Betrieb 
und ergänzender Regelung in Wohnhäu
sern. Jeder Betrieb muß dazu über sein Per
sonal verfügen können. In jedem Haus 
müssen der Gebäudechef und die Haus
wehr aus den Hausbewohnern gefunden u. 
verpflichtet werden können. Die verant
wortliche Gemeinde bzw. die verantwort
liche Betriebsleitung, müssen die erforder
lichen Kompetenzen haben. 

Die Freiwilligkeit allein könnte nur in 
Betracht kommen, wenn es sich um rein 
humanitäre Maßnahmen handeln würde. 
Der Zivilschutz ist aber über den Rahmen 
der humanitären Maßnahmen hinausge
wachsen zur zwingenden Notwendigkeit u. 
Bedingung des Bestehens im Kriege. Die 
Notwendigkeit der Mitwirkung für die 
Frauen ergibt sich aus denselben Gründen, 
sonst könnte weder im Haus noch in den 
Betrieben Zivilschutz organisiert und zur 
Wirksamkeit gebracht werden. 

Die Altersgrenzen ergeben sich zwangs
läufig aus dem gesetzlichen Alter für den 
Arbeitseinsatz, weil sonst der Betrieb nicht 
über sein Personal verfügen könnte, und 
für das Wohnhaus gilt das gleiche. 


